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1. Einführung

Stiftungen erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Dies gilt 
gleichermaßen für Stiftungen mit gemeinnütziger wie 
mit privatnütziger bzw. eigennütziger Zwecksetzung und 
für Familienstiftungen. Dabei hat dieser Befund in unter-
schiedlicher Gewichtung Gültigkeit in Deutschland, der 
Schweiz, Österreich und Liechtenstein. Das Stiftungszi-
vilrecht und die maßgeblichen steuerrechtlichen Bestim-
mungen dieser Staaten unterscheiden sich zum Teil er-
heblich. Einen kompakten Überblick über die stiftungs- 
und steuerrechtlichen Grundzüge liefert der vorliegende 
Beitrag.

2. Länderüberblick

2.1 Deutschland
In Deutschland befindet sich die Zahl der rechtsfähigen 
Stiftungen des privaten Rechts auf einem historischen 
Höchststand. Zum 31.12.2016 verzeichnete der Bundes-
verbund Deutscher Stiftungen e. V. über 21.800 rechtsfä-
hige Stiftungen in Deutschland, deren Stiftungsvermö-
gen auf rund 100 Mrd. € geschätzt wird. 

Stiftungen mit gemeinnütziger Zwecksetzung sind 
zum integralen Bestandteil der Zivilgesellschaft in 
Deutschland geworden. In vielen Bereichen überneh-
men sie wesentliche Aufgaben zum Wohle der Allgemein-
heit. Im privatnützigen Bereich kommt insb. der Fami-
lienstiftung eine wachsende Bedeutung zu. Begünstigt 
durch gesellschaftliche und demografische Entwicklun-
gen und die zunehmende Komplexität privater Vermö-
gen wird vermehrt zur Rechtsform der Stiftung gegrif-
fen, um einen dauerhaften, generationsübergreifenden 
Erhalt des Familienvermögens bzw. Familienunterneh-
mens nach den Leitmotiven des Stifters zu gewähr-
leisten. Darüber hinaus bescherte die jüngste Reform 
des Erbschaftsteuerrechts der Familienstiftung neue, 
spezifische Anwendungsfälle.1

Mittelfristig könnten aus der derzeit geführten Reform-
diskussion im Stiftungsrecht weitere positive Impulse für 
die Rechtsform der Stiftung folgen.2

1 Siehe hierzu Schauer/UhlLudäscher, S&S 5/2016, S. 26 – 28.
2 Siehe hierzu Schauer, S&S 1/2007, S. 40 – 42.

2.2  Schweiz
Die Schweiz3 gilt als erstklassiger Standort für gemeinnüt-
zige Stiftungen. Derzeit existieren rund 13.000 gemein-
nützige Stiftungen in der Schweiz. Das konsolidierte Stif-
tungsvermögen in der Schweiz wird auf ca. 70 Mrd. SFr 
geschätzt, wovon jährlich rund 1 Mrd. SFr ausgeschüttet 
werden. Zahlreiche international tätige und bekannte Stif-
tungen sind in der Schweiz domiziliert. 

Das schweizerische Stiftungsrecht wurde vor rund zehn 
Jahren einer Revision unterzogen, welche positive Neue-
rungen (Zweckänderungsvorbehalt des Stifters, verbes-
serte steuerliche Rahmenbedingungen, Mindestanforde-
rungen an die Rechnungslegung) gebracht hat, die die 
Rechtssicherheit gestärkt hat und der Leitidee eines libe-
ralen Stiftungsrechts treu geblieben ist. 

Anders als in Österreich, Liechtenstein und Deutschland 
ist die schweizerische Stiftung für den Einsatz als privat-
nützige Vermögensträgerin nur beschränkt tauglich und 
im internationalen Vergleich nicht attraktiv. Während die 
zivil- und steuerrechtlichen Rahmenbedingungen für ge-
meinnützige Stiftungen hervorragend sind, sind sie im 
Bereich der privatnützigen Familienstiftungen sehr eng.

2.3  Österreich
In Österreich4 gibt es derzeit ca. 3.200 Privatstiftungen. 
Nachdem die Privatstiftungen in den 90er-Jahren und frü-
hen 2000er-Jahren – auch bedingt durch ein damals sehr 
vorteilhaftes Steuerrecht – sich großer Beliebtheit erfreu-
ten, ist der Gründungsboom bedingt durch den Wegfall 
der meisten Steuervorteile zwischenzeitig abgeflaut. In 
den letzten Jahren wurden Privatstiftungen vor allem er-
richtet, um einen besonderen Zusammenhalt für Fami-
lienvermögen zu schaffen. 

Ca. 10 % der österreichischen Privatstiftungen sind 
gemeinnützig, und einige dieser gemeinnützigen Privat-
stiftungen sind von beachtlicher Größe. Sie übernehmen 
wichtige Aufgaben zum Wohle der Allgemeinheit. We-
sentlichster Anwendungsfall der österreichischen Privat-
stiftung ist jedoch nach wie vor die dauerhafte, genera-
tionenübergreifende Bindung privaten (Unternehmens-)
Vermögens.

3 Siehe hierzu das ges. Heft S&S 4/2008.
4 Siehe hierzu Eiselsberg/Haslwanter/Moritz, S&S RS 5/2012.
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Die österreichische Privatstiftung befindet sich gegen-
wärtig im Umbruch. Aktuell liegt dem Nationalrat ein 
Ge setzesentwurf der Bundesregierung vor, der eine Neu-
ordnung der Foundation-Governance vorsieht.5 Dieser Ent-
wurf soll einige Missstände reparieren, die durch unklare 
Regelungen und eine unerwartete – und teilweise praxis-
fremde – Rechtsprechung eingetreten sind. Die Umset-
zung dieses Entwurfs ist wahrscheinlich und wird eine 
Aufwertung der Rechte der Begünstigten und eine Erhö-
hung der Flexibilität der Privatstiftung mit sich bringen. 
Im Gegenzug sieht die Novelle aber auch neue Transpa-
renzregelungen für die Privatstiftung vor. 

5 Die Autoren haben die wesentlichsten Änderungen der Reform in der 
nachfolgenden Darstellung in eckigen Klammern hinzugefügt.

2.4 Liechtenstein
Stiftungen spielen in Liechtenstein6 auch nach der Total-
revision des Stiftungsrechts in 2009 eine herausragende 
Rolle, selbst wenn es in den letzten Jahren zu einer be-
achtlichen Konsolidierung gekommen ist. Dies wohl nicht 
zuletzt infolge des erfolgten Strategiewechsels zur Trans-
parenz, entsprechend der weltweiten Bemühungen zur 
Vermeidung schädlicher Steuerpraktiken. Die liechtenstei-
nische Stiftung, sei es in gemeinnütziger oder in privat-
nütziger Ausgestaltung, erfüllt weiterhin wichtige Aufga-
ben insb. im Bereich der Nachfolgeplanung, der Asset Pro-
tection oder etwa beim Erhalt von Familienunternehmen. 

Vor diesem Hintergrund liefert der vorliegende Beitrag 
eine kompakte Übersicht und Gegenüberstellung der 
wesentlichen Grundzüge des Stiftungszivilrechts, der für 
Stiftungen relevanten steuerlichen Bestimmungen und 
der rechtstatsächlichen Bezüge in den Rechtsordnungen 
Deutschland, Schweiz, Österreich und Liechtenstein. Die 
Darstellung beschränkt sich bewusst auf die wesentlichen 
Grundzüge und verzichtet auf eine Darstellung von Details.

6 Siehe hierzu S&S Sonderausgabe 2005.

Auch als
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4. Ausblick

Ein Vergleich der Stiftungsrechtsordnungen muss 
die möglichen künftigen Veränderungen in den Ein-
zelstaaten im Blick behalten. Schließlich soll die 
Stiftung im Regelfall von dauerhaftem Bestand sein.

Aktuell steht in Österreich eine Stiftungsrechts-
reform unmittelbar bevor, die wichtige Neuerun-
gen im Bereich der Organisationsverfassung mit 
sich bringen wird. Die wesentlichen Aspekte der 
anstehenden Reform sind in der vorliegenden Dar-
stellung bereits vermerkt.

In einem früheren Stadium befindet sich dem-
gegenüber die aktuelle Reformdiskussion in 
Deutschland. Auf Basis des Ende 2016 vorgeleg-
ten Abschlussberichts der Bund-Länder-Arbeits-
gruppe „Stiftungsrecht“ werden, zum Teil weitrei-
chende Reformüberlegungen für das deutsche Stif-
tungsrecht diskutiert. Eine wesent liche Empfehlung 
des Abschlussberichts ist die  stärkere Vereinheitli-
chung des Stiftungsrechts. Einige Gegenstände sol-
len aus den Landesstiftungsgesetzen gelöst und auf 
Bundesebene innerhalb des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches vereinheitlicht  werden. Der Abschlussbericht 
schlägt unter anderem einen bundeseinheitlichen 
Ermächtigungskatalog für Stiftungsorgane und Stif-
tungsbehörden zur Satzungsänderung, Zweckände-
rung, Umwandlung in eine Verbrauchstiftung bis 
hin zur Aufhebung/Auflösung der Stiftung vor. Es 
bestehen Überlegungen für eine bundeseinheitli-
che Regelung der Zulegung und Zusammenlegung 
(„Fusion“) von Stiftungen unter Gesamtrechtsnach-
folge. Weiterhin sollen einzelne Klarstellungen etwa 
zum Vermögenserhaltungsgrundsatz und zum Sorg-
faltsmaßstab der Stiftungsorgane in das Bundesge-
setz aufgenommen werden. Kontrovers diskutiert 
wird die Frage, ob es dem Stifter ermöglicht wer-
den soll, für einen befristeten Zeitraum nach An-
erkennung der Stiftung noch Änderungen an der 
Stiftungssatzung und in beschränktem Maße auch 
Anpassungen am Stiftungszweck vorzunehmen. Da-
rüber hinaus bestehen Überlegungen zur Einfüh-
rung eines zentralen elektronischen Stiftungsregis-
ters mit Publizitätswirkung. 

Die Ansätze des Abschlussberichts werden gegen-
wärtig diskutiert und sollen bis Ende 2017 konso-
lidiert werden. Danach bleibt abzuwarten, ob und 
in welcher Form die Änderungsvorschläge letztlich 
Einzug in ein konkretes Gesetzgebungsverfahren 
finden werden.

5. Kurz & knapp

Die Bedeutung von Stiftungen nimmt weiter zu, so-
wohl im gemeinnützigen Bereich als auch im pri-
vatnützigen Kontext, insb. in der Form der Fami-
lienstiftung. Dies gilt mit unterschiedlicher Gewich-
tung für Deutschland, die Schweiz, Österreich und 
Liechtenstein. Zugleich wächst die Zahl der grenz-
überschreitenden Sachverhalte auch im Stiftungs-
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recht stetig. Zum einen agieren bestehende Stiftungen zu-
nehmend über Ländergrenzen hinweg und zum anderen 
stellt sich für den zukünftigen Stifter immer häufiger die 
Frage, das Stiftungsrecht welches Staates für das geplante 
Vorhaben am besten geeignet ist. Daher wird es immer 
wichtiger, die Besonderheiten der einzelnen Stiftungssta-
tuten zu kennen und Wechselwirkungen auf zivil- und 
steuerrechtlicher Ebene unter Berücksichtigung abseh-
barer Rechtsänderungen vorausschauend zu betrachten, 
um eine bewusste und fundierte Entscheidung über das 
passende Stiftungsstatut treffen zu können.

Die zivil- und steuerrechtlichen Unterschiede zwischen 
den betrachteten Rechtsordnungen sind erheblich und 
betreffen alle Bereiche der Stiftung. Angefangen von der 
Errichtung über die Organisationsverfassung, Inkompa-
tibilitätsvorgaben, Transparenzanforderungen, Anforde-
rungen der Stiftungsaufsicht und Rechnungslegung, die 
Flexibilität der Rechtsform und die Möglichkeit der Ein-
f lussnahme durch den Stifter bis hin zur steuerlichen Be-
handlung der Vermögensübertragung in die Stiftung hi-
nein und aus der Stiftung heraus sowie die laufende Be-
steuerung der Stiftung selbst. Dabei gilt es, insbesondere 
in grenzüberschreitenden Sachverhalten, die Wechselwir-
kungen zwischen zivilrechtlichen Gestaltungsmöglichkei-
ten auf der einen und steuerrechtlichen Auswirkungen 
auf der anderen Seite im Blick zu behalten.

Zum Thema
zum Stiftungsrecht in Deutschland
Hüttemann, Rainer / Rawert, Peter: §§ 80 – 89 (Stiftungsrecht), in: 
Staudinger, Julius v. (Begr.): Kommentar zum Bürgerlichen Gesetz
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